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Vor- und Nachname:        

  
Geburtsdatum:       

  
ggf. gesetzl. Vertretung:        

  
DSt / Bereich:       

  
Das Diakonische Werk im Kirchenkreises Recklinghausen gGmbH und seine Tochtergesellschaften er-
stellen bei Veranstaltungen und/oder bei der Arbeit in den Dienststellen Fotos, Ton- und Videomaterial. 
 
Für interne Verwendungszwecke benötigen wir diese  

• zur Nutzung in der Einrichtung z.B. für Fotowände, -bücher, Abschiede, Gruppengestaltung 

• bei Bedarf für pädagogische bzw. Betreuungszwecke (u.a. zur Fallbesprechung, zur Beratung 
von Angehörigen oder zur Dokumentation in der Einrichtung) 

 
Darüber hinaus können Sie der Nutzung bzw. Veröffentlichung zu den unten genannten Zwecken zu-
stimmen (bitte Zutreffendes ankreuzen). 
 
Interne Verwendungszwecke 

  Für interne digitale Medien des Diakonischen Werkes (z.B. Intranet, Newsletter) 

 
Externe Verwendungszwecke 

 Für gedruckte Medien des Diakonischen Werkes (z.B. Broschüren, Jahresberichte, Anzeigen, 

Poster) (Hinweis: teilweise werden diese auch digital z.B. auf der Homepage zur Verfügung gestellt) 
 

 Für Onlinemedien des Diakonischen Werkes (z.B. Website, Berichte auf den Social-Media-Ka-

nälen des Diakonischen Werkes) 
 

 Zur Veröffentlichung in der Lokalpresse (z.B. der Recklinghäuser Zeitung) 
(Hinweis: Zeitungen veröffentlichen ihre Artikel und Fotos auf ihren Internetseiten) 
 

 Zur Weitergabe an andere Personen in der Einrichtung (z.B. andere Kinder, Bewohner*innen, 

Klient*innen und deren Angehörige), wenn die genannte Person gemeinsam mit anderen auf dem 
Foto- oder Videomaterial abgelichtet ist und dies den hier genannten Verwendungszwecken ent-
spricht (auch digitale Kommunikation z.B. über die Kita-App „StayInformed“) 
 
 

 Bei Bedarf in Kooperation mit anderem Fachpersonal und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder-

garten, Wohneinrichtungen) 
 

Hinweise*: 

• Die Einwilligung gilt zeitlich unbefristet. 

• Die Einwilligung gilt auch über die Zugehörigkeit zur Einrichtung hinaus. 

• Die Einwilligung kann von mir jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft schriftlich wi-
derrufen werden. 

• Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

• Die Einräumung der Rechte am Bild-/Ton- und Videomaterial erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

 

__________________ ______________________  ______________________ 

Ort, Datum   Unterschrift der benannten Person  ggf. gesetzl. Vertretung 
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* Aufbewahrung in der Dienststelle  


